
 

 

Kein automatischer Verfall von Urlaubsansprüchen  

Juli 2019, Arbeitsrecht – gut zu wissen … Seite 1 

Juli 2019 | 04 

Kein automatischer Verfall von 
Urlaubsansprüchen – Worauf 
Arbeitgeber achten sollten 

Arbeitsrecht – gut zu wissen …

In unserer März-Ausgabe „Arbeitsrecht – gut zu wissen …“ 

(2019/02) hatten wir auf eine Pressemitteilung zu ei-

ner Entscheidung des BAG vom 19. Februar 2019 – 

9 AZR 423/16 aufmerksam gemacht, nach der Ur-

laubsansprüche nur dann verfallen, wenn der Arbeitge-

ber den Arbeitnehmer aufgefordert hat, (Rest-)Urlaub zu 

nehmen und ihn rechtzeitig und unmissverständlich auf 

diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Das LAG Köln hat 

diese Rechtsprechung unlängst bestätigt und die kon-

krete Aufforderungspflicht des Arbeitgebers auch auf 

evtl. vorhandene Urlaubsansprüche aus vorange-

henden Kalenderjahren erweitert (Urteil vom 9. April 

2019 – 4 Sa 242/18). Inzwischen liegen auch die voll-

ständigen Urteilsgründe der BAG-Entscheidung vor. Sie 

geben detailliert Aufschluss über die Mitwirkungspflich-

ten der Arbeitgeber. 

Zur Erinnerung: Häufig kommt es vor, dass Arbeitneh-

mer den ihnen zustehenden Urlaubsanspruch nicht voll-

ständig im laufenden Kalenderjahr nehmen, etwa we-

gen einer unvorhergesehenen Auftragsspitze zum Jah-

resende, oder schlicht, weil sie den Urlaub lieber im 

Folgejahr nehmen möchten. Nach § 7 Abs. 3 Satz 1 

BUrlG muss Urlaub jedoch grundsätzlich im laufenden 

Kalenderjahr genommen und gewährt werden. Ins 

Folgejahr übertragen werden darf er nur, wenn dies we-

gen dringender Gründe erforderlich ist. Der Urlaub 

muss dann jedenfalls bis spätestens zum 31. März ge-

nommen werden. 

Bislang wurde daraus geschlossen, dass Urlaub, der bis 

zum Jahresende nicht gewährt und genommen wird, 

grundsätzlich verfällt. Das galt nach bisheriger 

Rechtsprechung selbst für den Fall, dass der Arbeitneh-

mer den Arbeitgeber rechtzeitig, aber erfolglos aufgefor-

dert hatte, ihm Urlaub zu gewähren. Allerdings konnten 

Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen 

Schadensersatz vom Arbeitgeber verlangen, wenn der 

Urlaub tatsächlich nicht gewährt wurde.  

Nach einer wegweisenden Entscheidung des EuGH 

vom 6. November 2018 (Az. C-684/16) gelten jedoch 

neue Pflichten für Arbeitgeber: Sie sind nunmehr gehal-

ten, konkret und transparent dafür zu sorgen, dass Ar-

beitnehmer tatsächlich in die Lage versetzt werden, ih-

ren Jahresurlaub vollständig zu nehmen, indem sie sie 

förmlich auffordern, dies zu tun. Der Arbeitgeber hat 

den Arbeitnehmern dementsprechend klar und rechtzei-

tig zu informieren, dass der Urlaub am Ende des Be-

zugszeitraums oder eines Übertragungszeitraums ver-

fallen wird, wenn sie ihren Urlaub nicht nehmen.  

Diese Rechtsprechung hat das BAG mit einer aktuellen 

Entscheidung vom 19. Februar 2019 nun umgesetzt 

(Az. 9 AZR 541/15). Danach erlischt der Anspruch der 

Arbeitnehmer auf bezahlten Jahresurlaub nur dann am 

Ende des Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber sie zu-

vor konkret über ihren bestehenden Urlaubsanspruch 

und die Verfallsfristen belehrt und auffordert, den Urlaub 

zu nehmen, und die Arbeitnehmer den Urlaub dennoch 

aus freien Stücken – also trotz tatsächlicher Möglichkeit 

– nicht nehmen. Dies folge aus einer richtlinienkonfor-

men Auslegung des § 7 BUrlG.  

In den Urteilsgründen gehen die Richter des 9. Senats 

im Hinblick auf die Mitwirkungsobliegenheiten des Ar-

beitgebers ins Detail: 
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Infolge des Fehlens konkreter gesetzlicher Vorgaben 

sei der Arbeitgeber grundsätzlich in der Auswahl der 

Mittel frei, derer er sich zur Erfüllung seiner Mitwir-

kungsobliegenheiten bediene. Die Mittel müssten je-

doch zweckentsprechend sein. Sie müssten geeignet 

sein, den Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, in 

Kenntnis aller relevanten Umstände frei darüber zu ent-

scheiden, ob er seinen Urlaub in Anspruch nehme. Ins-

besondere dürfe der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 

nicht daran hindern, den Urlaub in Anspruch zu neh-

men. Er dürfe weder Anreize schaffen noch den Arbeit-

nehmer dazu anhalten, seinen Urlaub nicht zu nehmen.  

Im Einzelnen führt das BAG Folgendes aus: 

— Der Arbeitgeber muss sich bei der Erfüllung seiner 

Mitwirkungsobliegenheiten auf einen konkret 

bezeichneten Urlaubsanspruch eines bestimmten 

Jahres beziehen. Er kann beispielsweise dem 

Arbeitnehmer zu Beginn des Kalenderjahres in 

Textform mitteilen, wie viele Urlaubstage ihm in diesem 

Jahr zustehen. 

— Er genügt seinen Mitwirkungsobliegenheiten z.B. 

dadurch, dass er seinen Arbeitnehmer auffordert, den 

Jahresurlaub so rechtzeitig zu beantragen, dass er 

innerhalb des laufenden Urlaubsjahres genommen 

werden kann. 

— Die Anforderungen an eine klare Unterrichtung sind 

regelmäßig erfüllt, wenn der Arbeitgeber seinen 

Mitarbeiter über die Konsequenzen belehrt, die 

eintreten, wenn der Urlaub nicht entsprechend der 

Aufforderung beantragt wird, er also darauf 

hingewiesen wird, dass der Urlaub grundsätzlich am 

Ende des Kalenderjahres verfällt. 

— Abstrakte Angaben etwa im Arbeitsvertrag, in einem 

Merkblatt oder in einer Kollektivvereinbarung, genügen 

den Anforderungen einer konkreten und transparenten 

Unterrichtung in der Regel nicht. 

— Eine ständige Aktualisierung dieser Mitteilungen, etwa 

anlässlich einer Änderung des Umfangs des 

Urlaubsanspruchs, ist nicht notwendig. Entscheidend 

sind aber stets die Umstände des Einzelfalls. 

— Soweit der Arbeitgeber seine zuvor beschriebenen 

Mitwirkungsobliegenheiten erfüllt hat und der 

Arbeitnehmer dennoch nicht verlangt, ihm Urlaub zu 

gewähren, verfällt sein Anspruch mit Ablauf des 

Urlaubsjahres bzw. des Übertragungszeitraums nach 

§ 7 Abs. 3 Satz 2 BGB. 

— Entspricht der Arbeitgeber seinen Mitwirkungspflichten 

nicht, tritt der am 31. Dezember des Urlaubsjahres 

nicht verfallene Urlaub zu dem Urlaubsanspruch hin-

zu, der am 1. Januar des Folgejahres entsteht. 

Praxistipps für Arbeitgeber  

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, dass Sie Ihre 

Belegschaft im Sinne der Rechtsprechung des BAG un-

terrichten und auffordern, (Rest-)Urlaub zu nehmen. 

Eine solche Information kann über E-Mail oder sonstige 

im Betrieb zur Information verwendete Kommunikations-

wege erfolgen. Bitte beachten Sie aber, dass der Arbeit-

geber im Streitfall die erfolgte Information und Aufforde-

rung wird nachweisen müssen – genau genommen 

wäre hierfür ein Zugangsnachweis beim Arbeitnehmer 

erforderlich. Intern sollte entschieden werden, ob der 

damit verbundene Umsetzungsaufwand – etwa durch 

die Abgabe von Empfangsbekenntnissen / E-Maillese-

bestätigung etc. – geleistet werden soll.  

Je nach internen Urlaubsregeln und Handhabung wird 

es für dieses Kalenderjahr sicherlich auch noch recht-

zeitig im Sinne der Rechtsprechung sein, wenn die Un-

terrichtung und Aufforderung an die Mitarbeiter bis Ende 

des 3. Quartals 2019 versendet wird – die Arbeitnehmer 

hätten dann bis Jahresende Gelegenheit, ihren Urlaub 

zu nehmen. Freilich muss dies mit Ihren unternehmens-

internen betrieblichen Abläufen auch umsetzbar sein. 

Für das Jahr 2020 und die Folgejahre sollte optimaler-

weise jedem Mitarbeiter zu Beginn des Kalenderjahres 

in Textform mitgeteilt werden, wie viel Urlaub ihm im 

Kalenderjahr zusteht. Darüber hinaus sollte er aufgefor-

dert werden, seinen Jahresurlaub so rechtzeitig zu be-

antragen, dass er innerhalb des laufenden Urlaubsjah-

res genommen werden kann. Auch sollten Konsequen-

zen, also der Verfall des Urlaubsanspruchs, aufgezeigt 

werden, falls der Arbeitnehmer untätig bleibt. 

Formulierungsvorschlag: 

„Liebe(r) Herr / Frau […],  

mit dem Ende der Sommerzeit 2019 [zu Be-

ginn des Kalenderjahres 2020] möchten wir 

Sie darauf hinweisen, dass Sie bitte rechtzei-

tig Ihren Resturlaub 2019 [Urlaub 2020] in 

Höhe von [•] Tagen planen und entsprechend 

der bei uns geltenden Regel rechtzeitig an-

melden. Bitte beachten Sie, dass der Urlaub 

nach den gesetzlichen Vorgaben verfällt, 

wenn er nicht im laufenden Kalenderjahr, d.h. 

in 2019 [2020], genommen wird. Eine Über-

tragung in das Jahr 2020 [2021] ist nur statt-

haft, wenn dringende betriebliche oder in der 

Person des Arbeitnehmers liegende Gründe 

dies rechtfertigen. Auch im Fall der Übertra-

gung in das Jahr 2020 [2021] muss der 
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Urlaub spätestens bis zum 31. März 2020 

[31. März 2021] genommen werden. Andern-

falls verfällt der Urlaub ersatzlos. Bitte beach-

ten Sie dies bei Ihrer Urlaubsplanung und Be-

antragung.“ 

Sollten Sie Rückfragen zu diesem Thema haben oder 

weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

CMS Deutschland 

Geschäftsbereich Arbeitsrecht 
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